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Erst für eine zweite Kopie dürfen sie Kos-
tenersatz verlangen, urteilte der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. 
Anderweitige deutsche Regelungen ver-
stoßen danach gegen die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO).

Im Streitfall hatte ein Patient den Verdacht,
dass seiner Zahnärztin ein Behandlungs-
fehler unterlaufen sei. Um dies überprü-
fen zu können, verlangte er eine Kopie sei-
ner Patientenakte. Nach den deutschen 
Regelungen können Zahnärzte dafür Er-
satz der durch das Kopieren entstehen-
den Kosten verlangen.

Entsprechend war hier die Zahnärztin nur 
gegen Kostenersatz zum Kopieren der
Akte bereit. Der Patient war allerdings der 
Ansicht, dass ihm die Aktenkopie den-
noch unentgeltlich zustehe. Der Bundes-
gerichtshof (BGH) in Karlsruhe legte den 
Streit dem EuGH vor.

Der stellte nun fest, „dass in der DSGVO 
das Recht des Patienten verankert ist, eine 
erste Kopie seiner Patientenakte zu erhal-
ten, und zwar grundsätzlich ohne dass
ihm hierdurch Kosten entstehen“. Be-

handler könnten ein Entgelt erst verlan-
gen, wenn ein Patient später eine weitere 
Kopie haben möchte.

DSGVO greift

Zur Begründung erklärten die Luxembur-
ger Richter, die Zahnärztin sei datenschutz-
rechtlich als „Verantwortliche“ für die 
Daten ihrer Patienten anzusehen. Als sol-
che sei sie laut DSGVO verp� ichtet, eine 
erste Kopie der Daten unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. Dabei sei der Patient 
„nicht verp� ichtet, seinen Antrag zu be-
gründen“.

Auch in der Akte enthaltene Dokumente 
müssten mit bereitgestellt werden, soweit 
diese zum Verständnis erforderlich sind. 
Umfasst sind danach alle Daten aus der 
Patientenakte, die Informationen wie bei-
spielsweise Diagnosen, Untersuchungs-
ergebnisse, Befunde der behandelnden 
Ärzte oder Angaben zu Behandlungen 
oder Eingriffen enthalten.

Entgegenstehende Regelungen in Deutsch-
land sind danach nicht mit der DSGVO 
vereinbar. „Selbst mit Blick auf den Schutz 

der wirtschaftlichen Interessen der Be-
handelnden dürfen die nationalen Rege-
lungen dem Patienten nicht die Kosten 
einer ersten Kopie seiner Patientenakte 
auferlegen“, urteilte der EuGH.

Nach diesen Maßgaben muss nun ab-
schließend wieder der BGH über den Streit
entscheiden.
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Urteil des Europäischen Gerichtshofs hebelt deutsche 
Regelungen aus – jetzt muss BGH entscheiden

Weitreichende Entscheidung 
zur Patientenakte?
Deutsche Regelungen verstoßen gegen EU-Recht: Zahnärzte und andere Behandler müssen ihren Patienten unent-
geltlich eine erste Kopie ihrer Patientenakte zur Verfügung stellen, so urteilt der EuGH in Luxemburg.

In unserer Serie „Neues aus dem Recht 

für Zahnärzte“ in dieser Ausgabe, Ru-

brik Abrechnung & Recht, erfahren 

Sie, wie der BDIZ EDI-Justiziar Prof. 

Dr. Thomas Ratajczak die Entscheidung

bewertet. 
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